
C. STRAFBARKEIT VON BETTI

I. Anstiftung zur uneidlichen Falschaussage, §§ 153, 26 StGB
B könnte sich durch ihre Bitte, F möge falsch aussagen, wegen Anstiftung zu einer falschen
uneidlichen Aussage gem. §§ 153, 26 StGB strafbar gemacht haben.

1. Tatbestand
Eine tatbestandsmäßige, vorsätzliche, rechtswidrige Haupttat der F liegt vor. Unbeachtlich ist
hier das Eingreifen des § 158 StGB für F und ob deren Strafe gemildert oder aufgehoben wird,
denn es handelt sich dabei um einen persönlichen Strafaufhebungs- bzw. Strafmilderungs-
grund.

B müsste F bestimmt haben, worunter das zumindest mitursächliche Hervorrufen eines
Tatentschlusses beim Haupttäter verstanden wird (vgl. statt vieler Fischer aaO StGB § 26
Rn. 3 f.). B bat F, sie möge falsch aussagen. Dadurch hat sie bei F einen entsprechenden
Tatentschluss hervorgerufen.

Auch verfügt B über den „doppelten Anstiftervorsatz“ durch den Vorsatz bezüglich der
Vollendung der Haupttat der F und den Vorsatz bezüglich des eigenen Bestimmens.

2. Rechtswidrigkeit und Schuld
Die Tat war rechtswidrig und schuldhaft.

3. Ergebnis
B hat sich gem. §§ 153, 26 StGB strafbar gemacht.

II. Verleitung zur uneidlichen Falschaussage, § 160 I StGB
Die Strafbarkeit der B wegen der Verleitung zur Falschaussage gem. § 160 I StGB scheidet aus,
weil F vorsätzlich falsch aussagte, siehe oben B.II.

D. GESAMTERGEBNIS UND KONKURRENZEN
B: §§ 263 I, II, 22, 23 I und §§ 153, 26 StGB.

Hinweis: Vertretbar sind daneben zusätzlich § 267 I Var. 1 und Var. 3 StGB: Das Gebrauchen war von
Anfang an geplant, also liegt nur eine Urkundenfälschung im Rechtssinne vor; diese steht dann mit
§§ 263 I, II, 22, 23 I StGB aufgrund der verschiedenen Rechtsgüter in Idealkonkurrenz.

Aufgrund der verschiedenen Rechtsgüter stehen die beiden Taten in Tateinheit (§ 52 StGB).
F: § 153 StGB.

Hinweis: Kann ggf. wegen Strafaufhebung nach § 158 StGB entfallen.
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unterhalb des Waldschlösschens im Elbtal in Dresden. Der Bau ist höchst umstritten, denn die
UNESCO hat angekündigt, dem Dresdener Elbtal den Titel als „Weltkulturerbe“ zu entzie-
hen, sollte sich die Stadt dazu entschließen. Dementsprechend gibt es hitzige Diskussionen in
der Stadt, in deren Rahmen O eindeutig Stellung für den Bau der Brücke bezieht.

Dies missfällt der Künstlerin K, die entsetzt über den drohenden Titelverlust und daher eine
überzeugte Gegnerin des Brückenbaus ist. Als Protest dagegen malt sie ein Gemälde, auf dem
eine weibliche Person mit ausgebreiteten Armen in einer Flusslandschaft vor einer Brücke
steht, die die im Bau befindliche Waldschlösschenbrücke darstellen soll. Aufgrund des Gesichts
ist eindeutig zu erkennen, dass es sich bei der weiblichen Person um O handelt. Der Körper ist
nackt und lediglich mit rosa Strapsen, Strapshaltern sowie einer Bürgermeisterkette „beklei-
det“ zu sehen. Das Gemälde trägt den Titel „Frau O. wirbt für das Welterbe“.

K veröffentlicht dieses Gemälde im Internet auf ihrer eigenen Homepage und stellt es in
ihrem Atelier aus.

O ist empört, als sie von dem Bild erfährt und klagt vor dem Zivilgericht auf Untersagung
der Veröffentlichung und Verbreitung des betreffenden Bildes. Sie ist der Auffassung, mit dem
Bild werde sie in ihrem Persönlichkeitsrecht und zwar insbesondere in ihrem Recht am
eigenen Bild verletzt. Die Nacktdarstellung betreffe ihre Intimsphäre, denn es sei nicht zu
erkennen, dass der Körper nicht ihrem entspreche. Dies entwürdige ihr Amt als Oberbürger-
meisterin und daher müsse die Verbreitung des Gemäldes untersagt werden. Zwar könne die K
sich auf die Kunstfreiheit berufen, aber dieses Recht müsse gegenüber ihrem Persönlichkeits-
recht zurücktreten.

K meint, O müsse als Oberbürgermeisterin die Verbreitung des Bildnisses hinnehmen. Ihr
Bild sei eine satirisch-künstlerische Darstellung und müsse aus diesem Grund besonderen
Freiraum genießen. Entstanden sei es 2009, als das Welterbe-Komitee in Sevilla über die
Aberkennung des Welterbetitels zu entscheiden hatte. O habe versucht, das Komitee vom
Erhalt des Titels zu überzeugen und die Aberkennung zu verhindern, habe jedoch hierfür
keine neuen Argumente vortragen können. Das Gemälde vermittle daher die Botschaft, die
Verfügungsklägerin sei „mit leeren Händen“ nach Sevilla gefahren, um für den Erhalt des
Weltkulturerbetitels zu werben. Dieser Aussagekern sei kein Eingriff in die Intimsphäre der
O, vor allem, weil es sich um eine fiktive Zeichnung mit dem Gesicht der O und einen ihr
untergeschobenen Körper handele. Zu berücksichtigen sei weiterhin, dass neben der abge-
bildeten Person die Waldschlösschenbrücke einen großen Teil des Gemäldes einnehme. Ihr
(der K) sei es insoweit nicht um die Darstellung der O als solche gegangen, sondern sie habe
das Spannungsfeld zum Bau der Brücke und den darauffolgenden Verlust des Weltkulturerbes
problematisiert.

Das Gericht schließt sich der Meinung der O an und untersagt die Verbreitung und Ver-
öffentlichung des Bildes gemäß §§ 823, 1004 BGB iVm §§ 22, 23 KUG.

K ist der Meinung, die Untersagung verletze sie in Art. 5 III 1 GG.

Fallfrage: Verletzt die Untersagungsverfügung die K in ihrer Kunstfreiheit aus Art. 5 III 1 GG?

Bearbeitervermerk: §§ 823, 1004 BGB iVm §§ 22, 23 KUG sind formell verfassungsmäßig.

& LÖSUNG
Die Untersagung der Verbreitung und Veröffentlichung des Gemäldes verletzt K in ihrer
Kunstfreiheit aus Art. 5 III 1 GG, wenn in den Schutzbereich eingegriffen wurde und dieser
Eingriff nicht gerechtfertigt werden kann.

A. SCHUTZBEREICH
Zunächst müssten der persönliche und der sachliche Schutzbereich eröffnet sein.

I. Persönlich
Art. 5 III 1 GG schützt als Jedermanngrundrecht jeden, der Grundrechtsträger sein kann, dh
unproblematisch natürliche Personen wie K.

Der persönliche Schutzbereich ist eröffnet.

II. Sachlich
Zudem müsste der sachliche Schutzbereich eröffnet sein. Dazu müsste das Gemälde Kunst im
Sinne des Art. 5 III 1 GG sein.

Fraglich ist, was überhaupt als Kunst gewertet werden kann. In der Rechtsprechung und im
Schrifttum wurden verschiedene Ansätze entwickelt, um den Kunstbegriff auszulegen.

1. Formaler Kunstbegriff
Nach dem formalen Kunstbegriff besteht das Wesentliche eines Kunstwerks darin, dass esKunstbegriffe iSdArt. 5 III 1GG
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